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Kommunale Integrationspolitik:

Herausforderungen, Ressourcen, Grenzen und Anregungen

Michael Krummacher

Herausforderungen und Leitziele 

Die Geschichte der Städte seit der Antike zeigt, dass Migration bzw. Zu- und Abwanderungen Wesensmerkmale von Stadtentwicklung bilden und ihre Dynamik und Qualität prägen. Zu- und Einwanderungen bedeuten für die Aufnahmegesellschaft vor allem Bereicherung, lösen aber auch Probleme und (interkulturelle) Konflikte aus. Die aktive Förderung von Integration und interkulturellem Zusammenleben ist daher eine selbstverständliche Herausforderung nachhaltiger Stadtentwicklung.

Die Untersuchungen zur bundesdeutschen Einwanderungsgesellschaft zeigen, dass aktuell fast 16 Mio. Einwohner bzw. 19 Prozent der Gesamtbevölkerung einen „Migrationshintergrund“ haben (nach amtlicher Definition sind das Ausländer, zugewanderte Spätaussiedler, Eingebürgerte, Doppelstaater und ihre Kinder), dass die Migranteninnen und Migranten konzentriert in westdeutschen Städten und Ballungsräumen leben und ihr Anteil an der Bevölkerung weiter steigen wird. Aus demografischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Gründen ist unstrittig, dass die Bundesrepublik und unsere Städte jetzt und künftig auf diese Bevölkerungsgruppe angewiesen sind. Umso problematischer ist es, dass die Untersuchungen zu den Lebenslagen der Migranteninnen und Migranten zeigen, dass der Anteil der sozialstrukturell gut integrierten Migranten zwar zunimmt, erhebliche Teile aber in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarktintegration, Arbeitslosigkeit, Wohnen, Armutsrisiko und Partizipation gravierende Integrationsdefizite haben, die ganz wesentlich auf eine jahrzehntelang vernachlässigte Integrationsförderung zurück zu führen ist.

Eine zukunftsfähige Integrationspolitik erfordert daher eine aktive Integrationsförderung aller staatlichen Ebenen, die weit über die bisherige Sprachförderung nach dem Zuwanderungsgesetz (ZuwG 2005) hinausgeht und alle zentralen Lebensbereiche umfasst. Anderenfalls drohen sich die bisherigen Integrationsdefizite zu verfestigen, werden unverzichtbare Entwicklungspotenziale vergeudet, geraten große Teile der Migranteninnen und Migranten ins ökonomische und soziale Abseits und dürften massive interkulturelle Konflikte dazu führen, dass sich die Lebensqualität in unseren Städten für alle Einwohner deutlich verschlechtern.

Im föderativen System der Bundesrepublik ist Integrationspolitik eine arbeitsteilige Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Bund und Länder sind für die Gesetzgebung und die Bereitstellung von Fördermitteln zuständig, die Kommunen sind aufgefordert, die Integrationsförderung zu konkretisieren und interkulturelles Zusammenleben zu moderieren. Grundsätzlich gilt: Gelingende oder misslingende Integration und interkulturelles Zusammenleben entscheiden sich im Rahmen der staatlichen Migrations- und Integrationspolitik „vor Ort“ in den Kommunen, in Betrieben, Schulen, Wohnquartieren und Nachbarschaften. Die Gestaltung von Integration und interkulturellem Zusammenleben bildet daher eine dauerhafte Querschnittsaufgabe nicht nur der Kommunalpolitik im engeren Sinne, sondern auch der anderen Akteure bzw. Institutionen in den Kommunen wie Schulen, Betriebe, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Vereine, Migrantenselbstorganisationen usw..

Nachhaltige kommunale Integrationspolitik erfordert eine partizipativ-diskursive Entwicklung und Umsetzung von Handlungskonzepten unter Einbeziehung aller beteiligten Akteure sowohl der Migranten wie der Alteingessenen und ihrer Organisationen. Dazu gehört u.a. die diskursive Aushandlung von Leitzielen des Integrationsprozesses. Die Leitziele sind normativ natürlich umstritten; gleichwohl zeichnen sich im aktuellen Diskurs einige Gemeinsamkeiten zu den Voraussetzungen und Zielen einer erfolgreichen kommunalen Integrationspolitik ab. Dazu gehören: 

· Integration ist ein langfristiger Prozess auf Gegenseitigkeit und setzt Anstrengungen von Seiten der Zuwanderer, der Aufnahmegesellschaft (d.h. ihrer Bürger und Institutionen) sowie Förderungen durch den Staat voraus;

· in demokratischen Gesellschaften zielt Integrationspolitik auf die Herstellung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit, respektiert Anderssein im Rahmen. der Gesetze und fördert interkulturellen Austausch und die Austragung von Konflikten mit friedlichen Mitteln;

· ein friedlich-distanziertes Mit- und Nebeneinander in gegenseitigem Respekt ist normal und bildet eine urbane Qualität; 

· Integration ist eine kommunale Querschnittsaufgabe, die alle Handlungsfelder einschließt und die interkulturelle Öffnung von Verwaltungen und Bürgerdiensten erfordert;

· Integrationsförderung muss frühzeitig beginnen, zielgerichtet erfolgen und sich an den Bedürfnissen, Kompetenzen und Ressourcen der Migranten orientieren;

· Integration kann nur gelingen, wenn Migranten und ihre Organisationen an den sie betreffenden Entscheidungen umfassend beteiligt werden.

Ressourcen und Potentiale

Im Rahmen der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung in Art. 28 Grundgesetz verfügen die Kommunen schon immer über erhebliche Spielräume zur Gestaltung des Integrationsprozesses auf lokaler Ebene. Wie sie diese nutzen bleibt ihnen überlassen. Nach einer passiv-reaktiven Integrationspolitik der meisten Kommunen bis zu den 1980er Jahren, kann seit der 2. Hälfte 1990er Jahren eine deutliche Aufwertung der kommunalen Integrationspolitik festgestellt werden.

Gründe dafür sind der wachsende Problemdruck der Kommunen mit den Integrationsproblemen umzugehen, die zunehmende Erkenntnis der Chancen erfolgreicher und der Risiken misslungener Integration, die Aufwertung und Neuausrichtung der staatlichen Integrationspolitik seit Ende der 1990er Jahre sowie die teilweise Erweiterung der kommunalen Handlungsspielräume durch überörtliche Impulse und Modellprogramme (z.B. Programme „Soziale Stadt“, „Komm-In-Programm“ NRW, „Nationaler Integrationsplan 2007“).

Die folgenden Ressourcen der kommunalen Integrationspolitik halte ich für zentral:

· Die Integrationsleistungen und Integrationserfolge erheblicher Teile der Migranteninnen und Migranten, die vor allem auf ihren ökonomischen, sozialen, kulturellen und organisatorischen Selbsthilfepotenzialen beruhen;

· langjährige Aktivitäten und aktive Netzwerke von lokalen Akteuren der Integrationsarbeit aus Politik, Verwaltung, Schulen, freien Trägern, Kirchen, Verbänden, Vereinen und Migrantenselbstorganisationen;

· in einer Reihe von Städten entwickelte interkulturelle Gesamtkonzepte sowie good-practice-Beispiele interkultureller Stadtpolitik in fast allen Handlungsfeldern;

· externe Impulse einerseits durch Förderung des interkommunalen Austauschs zur kommunalen Integrationspolitik, andererseits durch Förderprogramme von EU, Bund und Ländern;

· sowie nicht zuletzt die zahlreichen Beispiele für gelingendes interkulturelles Zusammenleben auf privater Ebene, Vereins- und Initiativebene. 

Grenzen und Schwächen

Die Kehrseite der Spielräume, die die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 GG für eine aktive kommunale Integrationspolitik bietet, besteht darin, dass sie an die relevanten Gesetze gebunden und eine freiwillige Aufgabe der Kommunen ist, die finanziert werden muss. Dies führt zu folgenden Grenzen kommunaler Integrationspolitik:

· Die meisten Bereiche der Zuwanderungs- und Integrationspolitik werden von den politischen und rechtlichen Vorgaben des Bundes und der Länder bestimmt, d.h. vom weitgehend restriktiven Zuwanderungs- und Staatsangehörigkeitsrecht, den Wahlrechten, der restriktiven Flüchtlingspolitik, der Bildungspolitik sowie der mäßigen Integrationsförderung von Bund und Ländern etc.;

· die individuelle Integration der Zuwanderer hängt vor allem von ihren Zugangschancen zu Arbeitsmärkten, Wohnungsmärkten, Bildungseinrichtungen und sozialen Sicherungssystemen ab. Die Kommunen haben nur sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten darauf;

· die Finanzkrise fast aller Städte schränkt die lokalen Handlungsspielräume massiv ein;

· die Handlungsspielräume werden nicht zuletzt von Wahl bestimmenden Mehrheiten, öffentlicher Meinung und herrschenden Ideologien begrenzt.

Ergänzend dazu bestehen in vielen Kommunen „hausgemachte“ Defizite der Integrationspolitik, im Einzelnen: 

· fehlende Leitbilder und Konzepte der Integrationspolitik;

· fehlende politische Rahmenbeschlüsse;

· mangelnde Partizipation von Migranteninnen und Migranten und mangelnder Themendiskurs mit ihnen;

· reaktives Improvisieren bzw. „Gewurstel“ anstelle strategischer Orientierung und zielgerichteter Steuerung der interkulturellen Arbeit.

Perspektiven und Anregungen

Aus meiner Sicht sind vier Handlungsebenen für eine zukunftsgerichtete lokale Integrationspolitik maßgeblich.

1. Konzeptentwicklung 

Jede Kommune mit erheblichem Migrantenanteil sollte ein Gesamtkonzept für die interkulturelle Stadtpolitik entwickeln und prozesshaft umsetzen. Das heißt:

· Erarbeitung eines Konzeptes mit Leitzielen und konkreten Konzeptbausteinen zu den zentralen Handlungsfeldern und Querschnittsaufgaben;

· Partizipativ-diskursive Konzepterarbeitung unter Beteiligung aller relevanten Akteure der interkulturellen Arbeit; 

· Bündelung und Vernetzung der interkulturellen Aktivitäten und Akteure unter Nutzung der jeweils am Ort vorhandenen Ressourcen und Potenziale;

· Prozesshafte Umsetzung, periodische Berichterstattung und Weiterentwicklung des Konzepts auf Grundlage von systematischen Wirkungskontrollen (Monitoring).

2. Partizipation

Der lokale Integrationsdiskurs auf gleicher Augenhöhe erfordert gleichberechtigte Partizipation. Das kommunale Wahlrecht für alle Ausländerinnen und Ausländer ist seit Jahrzehnten überfällig, aber nur über eine Grundgesetzänderung möglich. Skandalös ist, dass die amtierende „Große Koalition“ das Thema trotz möglicher Mehrheiten nicht behandelt und auch der „Nationale Integrationsplan 2007“ in einer Fußnote lediglich einen „Prüfauftrag“ ankündigt. Außerdem kommt es darauf an, 

· die kommunalen Ausländer- bzw. Integrationsbeiräte zu stärken,

· die Kooperation mit den Migrantenselbstorganisationen auszubauen,

· bei Bürgerbeteiligungen in den Kommunen, die nachgewiesenen Hemmschwellen für die Beteiligungen von Migranten und anderen durchsetzungsschwachen Gruppen abzubauen.

3. Sozialraumorientierung

Stadtteile mit hohem Migrantenanteil sind oft benachteiligte Wohnquartiere. Anknüpfend an den Programmen „Soziale Stadt“ sind konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenslagen und des interkulturellen Zusammenlebens erforderlich. Wichtige Handlungsfelder für alle Stadtteilbewohner sind:
· Orts- und einrichtungsnahe Sprachförderung (Kitas, Schule, Elternarbeit);

· lokale Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen;

· Förderung und Vernetzung der lokalen (Migranten-)Ökonomie;

· Stadterneuerung, Wohnen, Wohnumfeld;

· soziale und kulturelle Infrastrukturen;

· Aufbau eines Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit und Konfliktmoderation mit interkultureller Orientierung;

· lokale Anti-Diskriminierungsarbeit.

4. Interkulturelle Öffnung von Verwaltungen und sozialen Diensten

Aufbauend auf den kommunalpolitischen Beschlüssen für eine interkulturelle Orientierung der Stadtpolitik bildet die interkulturelle Öffnung von Verwaltungen, sozialen Diensten und anderen Institutionen eine langfristige Schlüsselaufgabe; wichtige Leitlinien dazu sind:

· Interkulturelle Öffnung ist eine Leitungsaufgabe im Diskurs mit den Beschäftigten,

· interkulturelle Öffnung erfordert eine veränderte Personalpolitik mit den Hauptaspekten der Berücksichtigung interkultureller Ressourcen und Kompetenzen,

· interkulturelle Öffnung erfordert Teamarbeit und ist keine Spezialaufgabe für Personal mit Migrationshintergrund, interkulturelle Aus- und Weiterbildungen sind zwingend;

· Ressourcenorientierung und die Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen.
Abschließend: Die Chancen, Ressourcen und Grenzen kommunaler Integrationspolitik sind klar, das Wagenrad erfolgversprechender Leitlinien muss nicht neu entwickelt werden. Allerdings, ohne Verbesserung der Teilhabechancen der Migranteninnen und Migranten im Bildungssystem, auf dem Ausbildungs-, Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie bei den Bürgerrechten dürfte es um die Chancen kommunaler Integrationspolitik nicht sonderlich gut bestellt sein.
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